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In der Praxis werden nicht selten Ordnungswidrig- 
keiten (§ 32 ASchVO, § 28 der 3. DVO zum LPG-Ge- 
setz) als Straftaten und umgekehrt Straftaten (§ 31 
ASchVO, § 27 der 3. DVO zum LPG-Gesetz) als Ord
nungswidrigkeiten beurteilt.

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf dem Ge
biet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind 
dadurch abgegrenzt, daß die ersteren als Gefähr
dungsdelikt und die letzteren als einfache Bege- 
hungsdelikte ausgestaltet sind. So genügt zur Fest
stellung einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 32 
ASchVO und des § 28 der 3. DVO zum LPG-Gesetz 
der Nachweis einer schuldhaften Pflichtverletzung, 
ohne daß dadurch eine Gefährdung der Gesundheit 
oder des Lebens der Werktätigen herbeigeführt 
worden ist. Dagegen liegt eine Straftat im Sinne des 
§ 31 ASchVO und § 27 der 3. DVO zum LPG-Gesetz 
nur dann vor, wenn die Pflichtverletzung zu einer 
konkreten Gefahr, d. h. zu einer Situation geführt 
hat, die tatsächlich unmittelbar und ernsthaft die Ge
sundheit oder das Leben von Werktätigen bedrohte. 
Das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung setzt nicht 
voraus, daß bereits über die Gefahrensituation hin
ausgehende negative Auswirkungen eingetreten 
sind (vgl. Urteil des Obersten Gerichts der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 20. September 1963 
- 2 Ust 14 63 - NJ 1963, S. 661 und Urteil des 
Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 17. Dezember 1964 — 2 Zst 7/64 — NJ 
1965, S. 154).

II.

Die Vorbereitung und Durchführung 
des Hauptverfahrens und der Hauptverhandlung

1. Sachkunde des Gerichts

Bei den Verfahren wegen Verletzung der Bestim
mungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
handelt es sich zumeist um komplizierte Sachver
halte, deren richtige Beurteilung eine hohe Sach
kenntnis erfordert. Die Gerichte haben zu prüfen, 
ob sie sich bei derartigen Sachverhalten schon vor 
der Eröffnung des Hauptverfahrens mit Experten, 
sachkundigen Bürgern und Kollektiven von Werk
tätigen konsultieren und die Betriebe, Betriebsteile, 
Baustellen und -anlagen oder Genossenschaften be
sichtigen müssen.
Die sachkundige Vorbereitung durch Konsultationen 
ist ihrem Inhalt und ihrer Form nach keine Vorweg
nahme der Beweisaufnahme. Die aus der Konsul
tation erworbene Sachkenntnis soll das Gericht in 
die Lage versetzen, sachkundig über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens zu entscheiden, die Beweisauf
nahme vorzubereiten und durchzuführen. Das Ge
richt wird dadurch u. a. zu einer qualifizierten Frage
stellung und richtigen Einschätzung der Gutachten

sowie zur Organisierung einer qualifizierten Öffent
lichkeit befähigt. Die aus der Konsultation erworbene 
Sachkenntnis dient der Erhöhung der Qualität der 
Entscheidung. Soweit bei der Konsultation Fakten 
festgestellt werden, dürfen dieselben nur für die 
Urteilsfindung verwertet werden, wenn sich gleiche 
Feststellungen in der Hauptverhandlung ergaben.

Aus der Rechtsprechungspraxis ergeben sich folgende 
Hinweise für derartige Konsultationen:

— Als Experten kommen insbesondereArbeitsschutz- 
inspektoren, Sicherheitsinspektoren, Fachleute 
aus den Betrieben (Ingenieure, Meister usw.) und 
Genossenschaften, Wissenschaftler, Mitarbeiter 
aus Konstruktions- und Forschungsabteilungen, 
der Landwirtschaftsräte, Komitees für Land
technik, VEAB und als Kollektive die gewerk
schaftlichen Arbeitsschutzkommissionen in Be
tracht.

- An der Konsultation haben nach Möglichkeit die 
an der Verhandlung beteiligten Schöffen teilzu- 
nchmen.

2. Vorbereitung und Durchführung der Hauptverhand
lung
Wegen des unmittelbaren Zusammenhanges der 
Straftaten auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes mit dem Betriebsgeschehen ist stets 
zu prüfen, ob die Verhandlungen in den Betrieben, 
Genossenschaften oder Einrichtungen durchzuführen 
sind. Zur Teilnahme an der Verhandlung sind unbe
dingt die Werktätigen aus dem Bereich zu gewinnen, 
in dem die Bestimmungen über den Gesundheits
und Arbeitsschutz verletzt wurden. Des weiteren 
sind die für die Einhaltung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes verantwortlichen leitenden Mitarbei
ter des betreffenden Betriebes (Meister, Abteilungs
leiter, Produktionsleiter, Betriebsleiter, Sicherheits
inspektoren, Genossenschaftsvorsitzende und Briga- 
diere u. a.), aber auch des übergeordneten Organs, 
z. B. der WB, und von anderen Betrieben mit 
gleicher oder ähnlicher Produktion zur Verhandlung 
einzuladen. Auch ist zu prüfen, ob die Teilnahme 
von Mitarbeitern der gesellschaftlichen und staat
lichen Kontrollorgane des Arbeitsschutzes und der 
technischen Sicherheit (z. B. betriebliche Arbeits
schutzkommissionen, Arbeitsschutzinspektionen und 
technische Überwachungen, Bergbehörde usw.) er
forderlich ist. Das gleiche trifft in geeigneten Fällen 
für die Teilnahme von Mitarbeitern der staatlichen 
Organe, z. B. Wirtschaftsräte der Bezirke und Land
wirtschaftsräte oder der zentralen Staatsorgane, zu.
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